
RiVASt: Nummer 181 Anwendungsbereich; anzuwendende Vorschriften

Nummer 181  Anwendungsbereich; anzuwendende Vorschriften 
 
Dieser Unterabschnitt gilt für eingehende Ersuchen aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union nach den §§ 88 bis 89 IRG.


